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Leistungsberichte und Zwischenzeugnis – 
Erhöhter Beratungsbedarf während des Schuljahres 

 
An der Realschule und am Gymnasium ist mit der Neufassung der Schulordnungen 
die Möglichkeit vorgesehen, das Zwischenzeugnis in den Jahrgangsstufen 5 mit 
8 durch mindestens zwei schriftliche Informationen über das Notenbild der 
Schülerinnen und Schüler zu ersetzen. 
 
Zielsetzung: 
Die Informationen über das Notenbild ermöglichen eine detaillierte und frühzeitige 
Information der Eltern und Schüler über den Leistungsstand sowie eine hohe 
Transparenz der Notengebung. Sie bilden so auch eine übersichtliche Grundlage für 
die pädagogische Beratung im Elterngespräch. 
 
Dies ist geregelt in § 71 Abs. 2 GSO und in § 64 Abs. 2 RSO. Die Entscheidung trifft 
die Lehrerkonferenz im Einvernehmen mit dem Elternbeirat vor 
Unterrichtsbeginn des Schuljahres. 
 

• Realschule (§ 64 Abs. 2 RSO): 
„Das Zwischenzeugnis kann in den Jahrgangsstufen 5 bis 8 für alle oder 
einzelne Jahrgangsstufen, nicht jedoch für einzelne Klassen, durch 
mindestens zwei schriftliche Informationen über das Notenbild der 
Schülerinnen und Schüler ersetzt werden. 2.“   
 

• Gymnasium (§71 Abs. 2 GSO): 
„Das Zwischenzeugnis kann in den Jahrgangsstufen 5 bis 8 einheitlich durch 
mindestens zwei schriftliche Informationen über das Notenbild der 
Schülerinnen und Schüler ersetzt werden.“ 
 

Als Termine für die Herausgabe der Noteninformation sind sowohl beim 
Gymnasium als auch bei der Realschule vorgesehen:  
 

• der Freitag der vorletzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien 
• sowie der letzte Unterrichtstag im April 

(geringfügige Terminabweichungen sind im Rahmen der Modus-21-Maßnahme Nr. 
35 möglich). 
 
Damit kann es künftig für die Beratungsfachkräfte zusätzlich zu den Beratungen 
bezüglich Anmeldefristen und der Frist für freiwilligen Rücktritt (Achtung: neuer 
Termin: Ende des Kalenderjahres) vier Termine mit erhöhtem Beratungsbedarf 
geben: 
 

• der Freitag der vorletzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien 
• das Zwischenzeugnis (Freitag der zweiten vollen Woche im Februar) 
• der letzte Unterrichtstag im April 
• das Jahreszeugnis am Ende eines Schuljahres. 
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